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 Kleingärtnerverein Essen-Haarzopf e.V. 
 Eststraße 55   45149 Essen 

            

 
           

           Essen, 12.05.2019 

 

 

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

 

bitte holt Euch entweder in der Sprechstunde, auf den Gruppenversammlungen oder bei den Obleuten die neue Garten-

ordnung ab. Natürlich könnt Ihr die neue Fassung der Gartenordnung vom 01.01.2019 auch als pdf-Datei unter 

www.kleingaerten-essen.de herunterladen oder anschauen. Es müssen laut Stadtverband auf S. 8 unter Punkt 2.1. die 

Sätze 8 und 9 so z.T. gestrichen werden, dass zu lesen ist:  

 

„Die Maße gelten ab Estrich-Oberkante. Die Estrich-Oberkante darf maximal 0,25 m über dem Erdboden liegen; bei 

Pultdach: oberste Dachhöhe 2,85 m, untere Dachhöhe (Traufhöhe) 2,25 m, bei Flachdach: Dachhöhe 2,60 m; bei Sattel-

dächern und anderen Dachformen: Firsthöhe 3,50 m, Traufhöhe 2,25 m; Vegetations-Pultdach: oberste Traufhöhe 3,60 

m, untere Traufhöhe 2,50 m.“ 

  

Mit dem Beschluss vom 10.05.2019 des erweiterten Vorstands gilt nun in Bezug auf Hochbeete Folgendes: 

 

„Jedem Mitglied ist es gestattet, Hochbeete gemäß der Regelung unter Punkt 2.4. der Gartenordnung in der Fassung 

vom 01.01.2019 auf Seite 9 zu erbauen.“ 

 

D.h. Ihr braucht nicht mehr die Zustimmung beim Vorstand einholen, wenn Ihr Hochbeete (bis zu drei Stück) anlegen 

wollt. 

 

Ferner beachtet bitte die Regelungen 2.9. zweiter Satz: „Sportgeräte (z.B. Trampoline) sind nicht gestattet“ 

und 2.15. der Gartenordnung: gesundheitsgefährdende Baustoffe (z.B. asbesthaltige Baustoffe) dürfen nicht ver-

wendet werden. 

 

Nach Punkt  XIV. 5. der Gartenordnung dürfen Pflegearbeiten nicht von Unternehmern (auch wenn dies Mitglieder 

des Vereins sein sollten) ausgeführt werden. (Dies gilt analog für alle Flächen des KGV Essen-Haarzopf e.V. und 

andere Dienstleistungen.)  Arbeiten besonderer Art an Aufbauten (Lauben) dürfen nur von Unternehmern mit Zustim-

mung des Vereinsvorstandes ausgeführt werden. 

 

Erfreulich ist, dass  Grillkamine nach Punkt 2.6. nach Genehmigung des Stadtverbandes errichtet werden können. 

 

Mit diesem positiven Ausklang wünsche ich Euch allen eine  

erfolgreiche und genussreiche Gartensaison 
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